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Freigabe der Rampen amWegmannufer
Ihr Dringlichkeitsantrag vom 12.12.2025

Sehr geehrte Frau Reinfelder,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12.12.2025.

In den zurückliegenden Jahren wurden die beiden beschriebenen Wegeabschnitte von
Bamberg Service winterdienstlich behandelt, seit dem 02.12.2025 jedoch erstmals gesperrt.

Grund hierfür war, dass aufgrund der jeweiligen extremen Neigungsverhältnisse eine
winterdienstliche Behandlung der" Wege aus Arbeitssicherheitsgründen im Sinne der
Risikominimierung für die Mitarbeiter von Bamberg Service nicht mehr vorgenommen
werden kann.

Zudem wird durch den Einsatz von Streumaterial (Splitt) die Verkehrssicherheit auch nach
der winterdienstlichen Behandlung zusätzlich beeinträchtigt, da ein Ausrutschen auf dem
Splitt ein zusätzliches Risiko beinhaltet. Gleiches gilt auch nach ausschließlich
flächendeckender Salzstreuung, die allerdings satzungsbedingt nicht zulässig ist.

Der Form halber sei darauf hingewiesen, dass die beiden gesperrten Wege ausschließlich
als Gehwege (VZ 239) ausgewiesen sind. Eine Nutzung durch Radfahrende ist gemäß der
Straßenverkehrsordnung unzulässig. Hiervon sind lediglich Kinder bis zum vollendeten 10.
Lebensjahr ausgenommen, die sich in Begleitung Erwachsener befinden.
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Für den Fußverkehr stehen im unmittelbaren Umfeld geeignete Treppenanlagen zur
Verfügung, die auch winterdienstlich behandelt werden, so dass mit nur geringen Umwegen
die jeweiligen Wegeziele erreicht werden können.

Für den Radverkehr selbst stehen auch im unmittelbaren Umfeld winterdienstlich
behandelte Wegemöglichkeiten zur Verfügung, die ebenfalls nur einen geringen Umweg
bedeuten.

Die beide Wegeabschnitte werden somit m der Wintersaison nicht wieder
zurückgenommen.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und gehe davon aus, dass Ihr Antrag hiermit
geschäftsordnungsmäßig behandelt ist.

Mit freundlichen Grüßen

Oberbür; e


